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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.1983

Norm

StVO §52 lita Z7a

Rechtssatz

Das Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge dient dem Schutz vor allen Gefahren, die durch das Befahren des Güterweges

mit Lastkraftfahrzeugen verursacht oder erhöht werden können. Damit ist aber auch die Ermöglichung eines

gefahrlosen Begegnungsverkehrs vom Schutzzweck der Norm umfaßt.

Entscheidungstexte

2 Ob 10/83

Entscheidungstext OGH 26.04.1983 2 Ob 10/83

Veröff: ZVR 1984/214 S 222

8 Ob 76/86

Entscheidungstext OGH 19.11.1986 8 Ob 76/86

Auch; nur: Damit ist aber auch die Ermöglichung eines gefahrlosen Begegnungsverkehrs vom Schutzzweck der

Norm umfaßt. (T1)

Schlagworte

SW: Auto
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